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Rechtssatz

Die zivilrechtliche Bestellung eines gewerberechtlichen Geschäftsführers entfaltet bei Anmeldungsgewerben erst mit

der erfolgten Anzeige an die Gewerbebehörde die gewerberechtliche Wirkung. Verantwortlich für die Anzeige der

Bestellung des gewerberechtlichen Geschäftsführers ist gemäß § 39 Abs 4 GewO der Gewerbeinhaber. Ist der

Gewerbeinhaber eine juristische Person, so tri t die Verantwortung gemäß § 9 VStG das zur Vertretung dieser

juristischen Person nach Außen berufenen Organ.

Schlagworte

Die zivilrechtliche Bestellung eines gewerberechtlichen Geschäftsführers entfaltet bei Anmeldungsgewerben erst mit

der erfolgten Anzeige an die Gewerbebehörde die gewerberechtliche Wirkung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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